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Nr. 48. Oels, den 14. November 1924.

A. Ludwigs Buchdruckerei Rothe, Politt & Co.
in Oele-.

62. Jahrgang.

Amilicher Teil.
Bekanntmachungen des Landrats.

L. 1.5963. Oels, den 29. Oktober 1924. f

Reichstags- und Landtagswahlen am 7. Dezember d. J.
Die Nenwhalen für den Reichstag und Landtag finden am

Sonntag, den 7. Dezember d. J. statt. -
Die Herren Gemeinde- und Gutsvorfteher haben sofort

mit der Aufstellung der Stimmliste (Wählerliste) zu beginnen.

Die Stimmliste ist allgemein
vom 15. November bis einschließlich 23. November 1924

öffentlich auszulegen.
Die Auslegung ist vorher ortsüblich bekanntznmachen.
Die Bekanntmachnng hat alles zu enthalten, was darüber

meine Verfügung vom 2U. März 1924 — Kreisblatt S. 58
betreffend Reichstagswahlen ——-— vorschreibt. · h

Die Herren Gemeinde- und Gntsvorsteher und die Ma-
gistrate ersuche ich, mir bestimmt zum 12. November d. J. zu
berichten, daß die Aufstellung der Stimmliste erfolgt ist und die
Auslegung nebst der Bekanntmachung über die Auslegung ver-
anlaßt wird. Dabei ist die Zahl der in die Stimmliste einge-
tragenen Stimmberechtigten (einschl. der als ,,behindert« be-
zeichneten) anzugeben.

Für beide Wahlen ist nur eine Liste aufzustellen Nach
Möglichkeit ist die Stimmliste für die letzte Reichstagswahl
(vom 4. Mai d. J.) zu verwenden. Diese Liste ist zu ergän-
zen und zu berichtigen. Verzogene Wähler sind in ihr zu strei-
chen und der Vermerk ,,Verzogen« in die Spalte Bemerkungen
zu machen. Seit der letzten Wahl zugezogene Wähler sind nach-
sutra en.
Ö Fahlberechtigt nach § 1 des Reichstagswahlgesetzes vom
6. 3. 1924 —- R. G.Bl.lS. 159 — und nach § 1 des Landes-
wahlgesetzes vom 3. Dezember 1920 -«-— Pr. GS. S.550 ---—— ist,
wer am Wahltage Reichsangehöriger und 20 Jahre alt ist.

Ausgeschlossen vom Stimmrecht ist:
.1. wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaft

oder wegen geistigen Gebrechens unter Pflegschaft steht,
'72. wer rechtskräftig durch Richterspruch die bürgerlichen

Ehrenrechte verloren hat. .
Die Ausübung des Stimmrechts ruht nur für die Soldaten

der Wehrmacht, so lange sie ihr angehören. Zu den Soldaten
zählen die Mannschaften, Unteroffiziere, Deckoffiziere sowie die
Offiziere einschl. der Sanitäts-, Veterinär-, Feuerwerks-,
Festungsbau- und Zeugoffiziere des Reichsheeres und der
Reichsmarine. Die Militärbeamten dagegen gehören nicht zu
den Soldaten der Wehrmacht.

Diese Personen find in die Wählerlifte nicht aufzunehmen.
Behindert in der Ausübung des Stimmrechts sind Personen,
die wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche in einer Heil-
oder Pflegeanstalt untergebracht sind, ferner Straf- und Unter-
suchungs-gesungene sowie Personen, die infolge gerichtlicher
oder polizeilicher Anordnung in Verwahrung gehalten werden.
Ausgenommen sind Personen, die sich aus politischen Gründen
in Schutzhaft befinden.

Personen, die in der Ausübung des Stimmrecht-s behindert ' sind, müssen in die Stimmliste aufgenommen, aber in der für

den Vermerk der erfolgten Stimmabgabe vorgesehenen Spalte
als »behindert« mit „b“ bezeichnet werden. Fällt die Ursache
der Behinderung am Wahltage weg, so ist der Vermerk »be-
hindert« zu streichen und der Sachverhalt in der Spalte Ve-
merkungenzu erläutern. Sonstige Berichtigungen der Stimm-
liste können nicht von Amtswegen, sondern nur auf begründete
Einsprüche hin vorgenommen werden.

Soweit der Einspruch gegen die Stimmliste nicht sofort für
begründet erachtet wird, ist er mir mit Unterlagen und Stel-
lungnahme der Ortsbehörde vorzulegen.

Nach Ablan der Auslegungsfrist können in die Stimm-
liste Stimmberechtigte nur in Erledigung rechtzeitig angebrach-
ter Einsprüche aufgenommen werden.

O els, den 25. Oktober 1925.

Belanntmachung.
Theater- und Theaterauffiihrnngen am Bnßtag und Toten-

sonntag.
Laut Anweisung des Herrn Ministers des Innern dürfen

am Totensonntag in Theatern, Konzertsälen, Kabaretts, Kinos
usw. grundsätzlich nur ernste Darbietungen stattfinden.

Am Büßtag sind die genannten Unternehmungen grundsätz-
lich geschlossen zu halten. Ausnahmen sind nur zulässig:

a-) in Theatern, wenn es sich um ein ernstes, der Weihe des
Tages Rechnung tragendes Stück handelt,

b) in Konzertsälen, in denen regelmäßig nur Darbietungen
von höherem Kunstwert stattfinden, sofern es sich um rein
geistliche Musik handelt oder sofern das Programm und
die äußere Veranstaltung des Konzertes der Bedeutung
des Tages gerecht werben,
in Lichtspieltheatern, sofern Bilder religiösen oder legen-
baren Inhaltes vorgeführt werden oder sofern bei wissen-
schaftlichen oder belehrenden Vorträgen die Filmvorfüh-
rung zur Erläuterung des Vortrages unbedingt erforder-
lich ist. Jeder Wirtschafts- oder Schankbetrieb hat dabei
zu unterbleiben.

Jn Lokalen mit Schankbetrieb, gleichgültig, ob es sich um
si«afsees, Konzert- oder ähnliche Lokale handelt, sind musikalische
Darbietungen jeder Art, also auch ernste Musik, grundsätzlich
verboten.

Nachmittagsvorstellungen bis 6 Uhr sind am Bußtage so-
wie am Totensonntag verboten.
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L. I. 5779. O elsz den« 30. Oktober- 1924.
Wandergewerbefcheine für das Kalenssderjahr 1925.

Die Wasndesrgiewerbsetreibenden des Kreises Oel-s mache ich
dar-auf aufmerksam, daß sie ihre Anträge aus Erteilung von
Wandersgeewerbeschseinen für dass Klaslenderjashr 1925 umgehend
bei den Ortspolizeibehörden zu stell-en haben, wenn sie recht-
zeitig in den Besitz der Scheine gelangen- wollen-.

„im Interesse einer geregelten Abwicklung des gesamten
Verfahrens- uind im Hinblick auf die stetig zunehmende Zahl der
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Anträge ersuche ich die Ortspolizeibehörden, dafür Sorg-e zu
tragen, daß sowohl bei Aufnahme- swie ausch bei der vorzuneh-
men-den «"irüfu11«g der Anträge die nachstehend aufgeführt-n Be-
stimmung-en genau beachtet werden:

1. Es sind lediglich die vor-geschriebenen Vordrucke zu ver-
meinten. Diese V·or-drucke sind genau und vollständig aus-
zufüllen und einzeln ohne Besgilseitbericht vorzulegen-.
In Fällen, in denen die Niitsührung vson Begleitern be-

antragt wird, ist auch für Die voll-ständige Ausfüllungs des
Personalbsogens B Sorge zu tragen. Für das laufende
Iaihr noch gültig-se Gewersbesgcheine sinsd nicht beizufügen.
Die von den Gewerbetreibenden vorzulegendens Lichtbsilder
müssen ein-e Kopfgröße von mindestens- 1 V» Zentimeter aus-
weisen und dürfen nicht auf einem festen Karton aufge-
zogen fein. Aus den« Lichtsbildern ist der Name der Ge-
werdbetreibensden deutlich zu vermerken Bilder aus« frü-
heren Iahren sind nur dann zu verwenden, wenn seit ihrer
Herstellung nicht mehr als fünf Jahre verflossen sind. Dies
ist wiederholt übersehen worden.

. Die Gewerbe-ireibenden sind daran-f hinzuweisen-, daß- Die
evtl. mitzufühsreniden Begleiter und Gewerbetreibenden der
Krankenversicherungsspslicht unterliegen und bei der zustän-
digen örtlichen Krankenkasse ainzumelsden sind. Ferner ist
den Gewerbetreibenden zu eröffnen-, daß Begleiter nur zu
untergeordneten Dien·st-le·istungew mitgeführt werdens dürfen
und bei einer Beteiligung am Gewerbebsetriebe eines
eigen-en Gewerbescljeines bedürfen-. _

zt. Hinsichtlich der gerichtlich bestraft-en- Versonen ist stets die
Höhe der Strafe, die Art des Ver-gehens1, sowie Ort und
Zeit des Urteils anzugeben Liegt eine Gesängsnisstrafe
mehr als fünf Iachrse zurück, so ist auch zu ermitteln und
zu vermerken. wann diese Strafe verbütßrt ist.

. Bei Viehhändslern wird noch besonders daran hingewiesen,
daß Angaben über den- stehenden Gewerbebetrieb, die Höhe
des vorjähsrsiaen und mutmaßlichen Ertrages und Umsatzes
ä: machen sind. Etwasisgen Aus-flüchten- der Viehihiändler,

ß sie den Umsatz an Vieh nicht anzugeben vermögen, sind
die Bestimmungen entgegenzuhaltem wonach sie zur Füh-
rung von Kontrollbüchern auf Grund viehseuchenvolixzei-
lich-er Bestimmung und Vieh-Ein- und Verkaufssbüschern
gemäß der Verordnung über sdens Verkehr mit Vieh und
Fleisch tooni 13. Iuli 1923 — RGle S. 715 —- verpflichtet
sind. Stellt es sich bei dieser Gelegenheit heraus-, daß sie
diesen Verpflichtungen nicht nasckaekoimmen sind, so ist den
Vorschriften entsprechen-d zu verfahren.

6. Ansländer, die einen Wanderigewerbeschein beantragen-,
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haben sowohl für ihre Person als auchs für etwaige- Be- '
gIeiter sden ablaufenden Gewerbeschein den vorschriftsmäßi-
peu gültigen Reisepaßs und ein Sittenzeugnis der Heimat-
behörde vorzulegen Aus dem betreffenden Asntriaige ist zu
verwerten-, daß der Reisepaß vorgelegen hat. Auf der
Rückseite des Lichtbildes muß die Isdentitlät lder auf dem
Lichtbislde dar-gestellten mit der im Paß und im Zeugnis
beschriebene-n Person bescheinigt fein, während auf Der
Viorderseitie des Bild-es- Der Vor- und Zuname des Antrag-
stellers angegeben sein muß-. Auf dem Gewerbeschein für
Illle ist folgender Vermerk zu nisaichenr
,,Sicheiu für 1925 im Riegxiserkungssbezirk Briessilkau beantragt.”

(Ort«,, Datum nnd Behörde, Unterschrift und Stempel)
Falls sich. auf dem Scheine für 1924 ein solche-r Vernierk

auch einer anderen aussstsellencden Behörde bereits- vorfindet-,
so ist dies auf Dem Antragssormular besonders zu ver-
merken.

Ansländern, die nicht im Besitz eines für 1924 gültigen
Scheines sind, ist alsbald zu bedeuten, daß dem Antrage
auf Erteilung des Gsewersbescheines nur dann entsprochen
werden kann, wenn ein Bedürfnis zur Zulassung weiterer
ausländischer Gewerbetreibender vor-liegen sollte.

. In gleicher Weise wie bei der Kontrolle der Gewerbescheine
der Ausländer ist bezüglich der Gewerbescheine der inslän-
dischen Schausteller und Musiker zu verfahren.

8. Steuersätza Als regelmäßiger Satz gilt:
a) für dass Feilbiieten gewerblicher Leistungen sowie für

das Darbieten künstlerischer Leistungen oder Schau-
stellungen, bei denen ein höheres wissenschaftliches
oder Kunstinteresse nicht obwaltet, der Satz von zehn
Mark.

b) Für den Handel mit
von 20 Mark.

Ä
!

geringwertigen Waren der Satz  

c) Für den Handel mit wertvollen Waren der Satz von
40 Mark.

d) Für den Handel mit Vieh der Satz von 100 Mark.
Ich ersuche, künftig die Steuersätze danach vorzu-

schlagen. Wegen Einordnung der Betriebsarten, Er-
mäßigung und Erhöhung der regelmäßigen Sätze verweise
ich auf Den Erlaß des Herrn Finanzministers vom 30. No-
vember 1921 (Reg.-Amtsbl. Nr. 50).

Ermäßigungen der Steuersätze können nur noch in den
dringendsten Fällen, die eingehend auf den Anträgen zu
erörtern sind, genehmigt werden. Wer für 1924 ermäßigt
worden ist, hat deshalb noch keinerlei Anrecht auf eine
Ermäßigung für 1925. Um unnötige Reklamationen zu
vermeiden, ist dies den Antragstellern bei Stellung der
Anträge für 1925 zu eröffnen und auf der zweiten Seite
des Antragformulars über der Unterschrift des Antrag-
stellers ein diesbezüglicher Vermerk einzutragen.
Gebührensätze. Als Gebühr für die Erteilung von Wan-
dergewerbescheinen sind zu erheben und bei Vorlage des
Antrages hierher einzusenden bei Anträgen:

Zu Ziffer 8) a.) = 5 Mark,
b) :: 6 EUEarf,

0),: 7 Mark,
d) = 10 Mark.

Für Gewerbetreibende, welche nach dem Gesetz über den
Verkehr mit unedlen Metallen vom 11. Juni 1923 (RGBl.
S. 366) und nach der Verordnung über den Verkehr mit
Vieh und Fleisch vom 13. Iuli 1923 (RGBl. S. 715) einer
besonderen Erlaubnis bedürfen, dürfen Anträge erst nach
Erteilung dieser Erlaubnis vorgelegt werden.

Ich ersuche die Ortspolizeibehörden, bei Ausnahme der An-
träge die vorstehenden Bestimmungen genau zu beachten, da-
mit unnötige Rückfragen, die auch nicht im Interesse der An-
tragsteller liegen, vermieden werden.

L. I. 5776. O els, den 24. Oktober 1924.
Erhebung der zweiten Hälfte des Landwirtschaftskammer-

beitrages für 1924.
Der Fälligkeitstermin für den Eingang der zweiten Bei-

tragshälfte bei der Hauptkasse der Landwirtschaftskammer ist
auf Montag, den 1. Dezember d. Js.

festgesetzt worden. Das bedeutet, daß die fälligen Beiträge
von den Gemeinde- und Gutsvorständen etwa Mitte November,
spätestens jedoch in der letzten Novemberwoche erhoben nnd
dann alsbald an die Hauptkasse der Landlvirtschaftskammer
(nicht an die .Kreiskasse) weitergeleitet werden müssen.

Für verspätete Beitragsleistungen, D. h. für Zahlungen, die
nach dem genannten Fälligkeitstermin bei der Hauptkasse der
Landwirtschaftskammer eingeben, bleibt die Erhebung von Ver-
zugszinsen in jedem Einzelfalle ausdrücklich vorbehalten Die
Kammer kann gegebenenfalls auf derartige Zuschläge schon des-
halb nicht verzichten, weil sie nicht in der Lage ist, die auf Der
einen Seite durch verspätete Zahlungen erwachsenden Zins-
verluste und die andererseits notwendigen Aufwendung-en zur
Erlangung etwaiger Kredite auf andere Weise zu decken.

Bei der Erhebung der zweiten Beitragshälfte gelten im
allgemeinen die bei den Ortsbehörden befindlichen Hebelisten
(Form. A), sowie die im April D. Is. bekanntgegebensen
,,åliichtlinien.« Weitere Unterlagen (Zahlfartenformulare u,sw.)-,
soweit sich diese als notwendig erweisen, gehen den Ortsbe-
hörden in der ersten Novemberhälstezn

Die Ortsbehörden erhalten schon jetzt hiervon Kenntnis-,
um die rechtzeitige Einziehung der Kammerbeiträge und die
sristgemäße Ablieferung der vereinnahmten Summen an die
Hauptkasse der Landwirtschaftskamfner unter allen Umständen
zu gewährleisten

W. A. 1139. Oels, den 3. November 1924.
Abzweigung der Stadt Hundsfeld vom Kreiswohnnngsamt

Oels.
Der Kreisausschuß hat in seiner Sitzung vom 31. Oktober

er. beschlossen, dem Magistrat Hundsfeld die Genehmigung zu
erteilen, alle Angelegenheiten aus dem Wohnungsmangelgesetz
für den Bezirk der Stadt Hundsfeld selbständig zu bearbeiten.

Die vom Magistrat Hundsfeld zu erlassenden Verfügungen
sind wie folgt zu unterzeichnen:

»Der Kreisausschuß Oels.
Im Auftrage.

Der Magistrat Hundsfeld.
(Unterschrift).«

T
O

10."
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Oels, den 21. Oktober 19

Ergebnis der Ziegenbockkörung
Es wurden angekört:

K. l. 4503.
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zstd Des vorgestellten Ziegenbockes

 

 

 

  

 

. » « Des Ziegenbockbesitzerg 55’
Emunewngsort II Nr. Name, Stand, Wohnort 552IIter55 Farbe R

II -; «;Jahkezz bzw. Abzeichen ; asse

« It Hi
Oelg 55 1 35 Wilhelm Simon, Oelg, Kaiserstr 12a 11/2 ff weiß Saanenziegenbock

5’ 2 Hermann Hänchen, Oelg, Ludwigsdorfer 55 5
Chaussee 35a 11,2 : » 5 »

' 3 » Völkner, Oelg, Bernstädterstr. 2a 5 21/4 55 „ 5 „
4 derselbe 5 1/2 5? „ 5; »
5 z Frau Schliebitz, Oels, Kaiserstr. 1() 11J2 55 » 55 »
6 ngar Wende, Oelg, Hinterhäuser 16 5 11/2 „ 55 „
7 · Otto Maczervgki, Oels, Beamtenhaug 1 5 1/2 55 „ 5’ „
8 Stampe, Oelg, Ludwigsdorfer Chaussee 35b 5 1/2 55 „ „

Bernstadt 9 Paul Hubrich, Heizer, Bernstadt, Namslauer i5 s
Vorstadt 5 3/4 55 gefleckt 5 KreuzgSchwarzwaldz

10 Gustav Schwarz, Häugler, Bernstadt, 5 s? 5
5 Harmonieweg 1 11/2 5 weiß 5 Harzer Saanenziege
11 derselbe 3/4 5 „ 5 „
12 Gustav Wende, Häusler, Bernstadt, Breslauer E 5

Vorstadt « 13/4 » ! . »

5 13 Reinhold Stäsche, Fleischermeister, Bernstadt,
; Kasernenweg 2 13/4 „ „
i 14 Reinhold Kolessa, Postsekretär a. D. Bernstadt,
5 Briegerstr. 3/4 » Ditfriei. EUIichicbafa.
5 15 Anna Nowack, Bernstadt, Gr. Wartenbergerstr. 13 4 „ Harzer Saanenziege

Hundsfeld 5 16 Kleintierziichterverein —- — __

Gr.WeigelSdorf 5 17 August König, Gemeinde-Bote, Gr.Weigelgdorf 354 „ Hornlos.Saanenzieg.
Wildschiitz 5 18 Gustav Kluge, Schmsiedemeister, Wildschiitz 11s2 „ „
Sacrau 5 19 Papierfabrik Sacrau 31/4 „ „

5 20 dieselbe 31/2 » »

5 21 Julianne Hanke, Sacrau, Nömergasse 3 11/2 grau Landrasse
5 22 Karl Freitag, Sacrau 1 weiß Saanenziege

Stein I 23 Frau Ueberschär, Stein 1/2 grau Landrasse
Cunergdorf 24 Franz Kriesch, Bauergutgbesitzer 1 weiß Hornlos.Saanenzieg.
Neuhof b. R.. 25 Paul Hartmann, Stellenbesitzer 2 grau Landrasse
Sibyllenort 26 August Hübner, Schmiedemeister 11/2 schwarz »
Domatschine 27 Emma Gritzke, Inwohnerin 1 « schwarzweiß , „
Peuke 28 Richard Garber, Stellmachermeister 2 I weiß Schafziege
Jenkwitz 29 Karl Rossa, Nestgutgbesitzer " 1/2 schwarzweiß Landrasse
Schickerwitz 30 Nöldner, Stellenbesitzer 2 „ 5 „
Bohrau 31 Robert Weiß, Bahnarbeiter 3/4 weiß 5 Saanenziege
Gutwohne 32 Karl Obst, Schuhmachermeister 1/2 „ 5 „‚
Langewiese 33 Josef Demmig, Eisenbahn-Assistent 3j4 schwarzweiß s Schles. Landrasse

„ 34 August Wagner, Rottenfiihrer .- 1-2 weiß 5 Schafziege
Juliugburg 35 ngar Schwarz, Hausbesitzer 11/4 » » - Schles. Landrasse
Dorf Juliugburg 36 Robert Baselt, Hausbesitzer 1 ‘5 „ „

„ " 37 Fritz Schneider, Landwirt 1/2 schwarzweiß »
Bogschütz 38 Paul Nescher, Maurer 3s4 weiß
Zucklau 39 Friedrich Flache, Maurer 1/2 schwarzweiß
Malierg " 40 Gustav Pusch, Arbeiter 3/4 schwarz
Gimmel 41 Pauline Hoppe, Augziiglerin 3J4 grauweiß
Briese 42 Paul Fluche, Arbeiter

» 43 Agnes matte, Witwe
Hönigern 44 Margielgky, Häugler
Alt Ellguth 45 Gallasch, Inwohner
Pontwitz 46 Karl Freier l, Freistellenbesitzer
Gr. Großen 47 Gustav Freitag, Arbeiter

» 48 Gottlieb Kynast, Freistellenbesitzer
Schönau 49 Paul Gafert, Freistellenbesitzer 3/4 hellbr.m.schw.Rückenftr. Landrasse
Ulbergdorf 50 i Gottlieb Gafert, Freistellenbesitzer 13/4 „ · „ «
Stronn 51 Ernst Mathia5, Häusler 1 „ „
Ob. Mühlwitz 52 Heinrich Scholz, Schneidermeister 1s2 . schwarz »
Galbitz 53 Heinrich Blase, Galbitz l/,3 hellbr.m.schw.5)ii’rckenstr.l »            
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xi ii
imu’terun Hort 959be Des 3iegenboclßeiigers Des vorgestelltin Ziegenbockes

. ‚q Nr. Name, Stand, Wohnort isAIterkz Farbe R .
» ' ;;i”saf)rc H bztv. Abzeichen alle

Schmarse 54 Schaepe, Gutsbesitzer 1s2 schwarzweiß . Landrasse
» sk 55 « Baselt, Ackerkutscher 1/2 weiß T Schweizer Saanenz.

Rathe t; 56 "z Auguste Kusch l/2 „ « „
Gr. Ellgut 57 Christian Samuel, Arbeiter 1/._. „ „
Kl. Ellguth . 58 ; Niwiadotnski, Klein Ellguth 11f2 „ „

„ · 59 « August Kretschnier, Maurer « 11/2 schwarzweiß Landziege
Kritschen Ü 60 Paul Knobloch, Maurer 11/2 „ . „
Ob. Schollen 61 « Franz Hoffmann, Stellenbesitzer 1'/.„. weiß Schweizer Saanenz
Gr. Zöllnig 62 « Karl Setzer ll If- - » ; »

» ' 63 ‚Dttilie Schmidt, Ausziiglerin 11,!2 schwarzweiß Landrasse
Netsche 64 g Bierbauni, Gemeindemrsteher ‑ 1l ._. weiß T Schweizer Saanenz.
Langenhof 65 "Ernst Weber, Stellendesitzer 3 4 „ „

„ » 66 Wilhelm Gorille, Bauergutsbesitzer « 394 »O » ' „
Obsijiiihlatschiitz 67 Paul Hermann, Stellenbesitzer -
MitMiihlatschiitz 68 Eleonore Gawlich, anohnerin
Kraschen 69 Wiehle, Oberinspektor
Patschkey 70 Gustav Scholz, Häusler
Postelwitz 71 Ernst Schlesier, Häusler
Lampersdors 72 Gottlieb Viol, Ausziigler »
Wilhelminenort ’ 73 Paul flieht, Stellenbesitzer . «
Kl. Mühlatschiitz - 74 Gustav Werst, Stellenbesitzer .; 11'2 blaugrau Schles. Landrasse
Buchwald 1· 75 Robert Pseiffer, Tischler 1114 weiß Saanenziege
Neudorf b. B. 5 76 Karl Wodzitzka, anohner 1/2 « hellbraun Landrasse
Woitsdors « 77 Robert Herman, Schrankenwärter it 1/2 schwarz »

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Breslau, den 9. Oktober 1924.
Baupolizei.

Bei der Prüfung der hier zur Vorlage kommenden Dispens-
anträge aus den Baupolizeiverordnungen des Bezirks und der
Anträge auf Gewährung von Hauszinssteuerhypotheken habe
ich zu meinem Befremden ersehen müssen, daß die örtlichen
Baupolizeibehörden es bei der Prüfung von Bauerlaubnis-
gesuchen vielfach an der erforderlichen Sorgfalt haben fehlen
lassen. Sie vertennen hierbei ganz, daß die Bauordnungen in
erster Linie den Zweck haben, für die Gesundheit des Volkes
und die Feuersicherheit der Gebäude zu sorgen und Uebergrif-
sen des Einzelnen entgegen zu treten, um Schädigungen der
Allgemeinheit zu verhüten. Ganz besonders wird der Begriff
eines Dispenses, d. l). einer Ausnahmegenehmigung von zwin-
genden Vorschriften der Bauordnung, verkannt. Ein Dispens
kann nur dann in Frage kommen, wenn
1) dadurch nicht die Belange der Allgemeinheit zugunsten

eines Einzelnen geschädigt werden;
2) durch die Erfüllung der Vorschriften dem Bauenden eine

Last aufgebürdet werden würde, die als eine in der Bau-
ordnung nicht beabsichtigte Härte anzusehen ist;

3) wenn die Belange der Allgemeinheit ein Abweichen von
den Bestimmungen der Bauordnung erfordern.

. Ob und welche dieser Vorbedingungen für die Erteilung
eines Dispenses vorliegen, ist in jedem einzelnen Falle vor
Weitergabe des Dispensantrages zu prüfen. Liegen diese Vor-
aussetzungen für die Erteilung eines Dispenses nicht vor, so
ist der Antrag bereits von den Ortspolizeibehörden abzulehnen
und nicht erst zur Vorlage bei der zuständigen Dispensbehörde
zu bringen.

Ferner habe ich bei den obigen Prüfungen die Bemerkung
gemacht, daß in sehr vielen Fällen dem Antragstellenden die
Bauerlaubnis erteilt wird, bevor über den Dispensantrag eine
Entscheidung herbeigeführt ist. Viele Ortspolizeibehörden ha-
bend in einem derartigen Falle die Herbeiführung dieser Ent-
scheidung dem Antragsteller überlassen und sich um die Sache
erst wieder gekümmert, als die Abnahme des Baues beantragt
wurde. Die Folge hiervon ist, daß vorschriftswidrige Bauten
in A·ngriff genommen und inzwischen soweit fertiggestellt wor-
den nnd, daß eine Erfüllung der Vorschriften der Bauordnung
nicht mehr durchführbar war. Eine derartige Handhabung der  

baupolizeilichsen Dienstgeschäfte schädigt das Ansehen der Be-
hörde und reizt zu Uebergriffen Einzelner zum Schaden der
Allgemeinheit Dieses Verfahren kann weiterhin nicht mehr
zugelassen werden. Ich ordne daher an, daß in allen Fällen,
in denen ein Dispens aus den Bauordnungen erforderlich ist,
vor der Entscheidung über den Dispensantrag weder ein Bau-
schein erteilt werden, noch ein eigenmächtiger Beginn der Bau-
arbeiten zugelassen werden darf.

Auch die Handhabung der Vorschriften der Bauordnungen
an sich erfolgt vielfach nicht mit der erforderlichen Sorgfalt.
Entwürfe, die baupolizeilich nicht genehmigungsfähig waren
und daher beanstandet werden mußten, sind in letzter Zeit hier
mehrfach zur Vorlage gekommen. Besonders häufig war-en die
Verstöße gegen die Bestimmungen über die lichte Höhe der
Wohnräume, den Abstand der Gebäude voneinander, von der
Straße und den Nachbargrenzen und die erforderliche Frei-
fläche der zu bebauenden Grundstücke. Der Umstand, daß um-
gedruckte Bauentwürfe eines Unternehmers, der sich besonders
mit der Anfertigung von Entwürfen für Siedlungshäuser be-
saßt, vorgelegt werden, entbindet nicht von der Verpflichtung,
diese Entwürfe ebenso eingehend baupolizeilich zu prüfen wie
jeden anderen Antrag.

Das öffentliche Wohl erfordert es, daß diese die Belange
der Allgemeinheit sehr benachteiligenden Verstöße nicht mehr
vorkommen. Jch behalte mir vor, gegen Beamte, die diesen
Anordnungen nicht nachkommen, einzuschreiten.

Der Regierungspräsident.
L. 1.5791. O els, den 23. Oktober 1924.

Die Ortspolizeibehörden ersuche ich, die Prüfung der Bau-
gesuche mit größter Sorgfalt vorzunehmen.

Br eslau, den 23. Oktober 1924.
Neueinteilung der Schornsteinseger-Kehrbezirke.

Auf Grund des § 132 des Zuständigkeitsgesetzes vom
1. August 1883 in Verbindung mit § 39 der Reichsgewerbe-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli
1900 und des Gesetzes vom 24. April 1888 hat der Bezirks-
ausschuß beschlossen, in Abänderung früherer Beschlüsse die
7 Kehrbezirke des Kreises Oels mit Wirkung vom 1. Januar
1925 an wie nachstehend bezeichnet neu einzuteilen:

a.) Bezirk 1 — Bezirlsschornsteinfe ermeister Malta-Hunds-
seld: Hundsfeld, Samm, Doma chine, Langewiese, Stein,
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Mirtau, (Bärin), Wildfchiitz,
Weigelsdorf, Schleibitz, Klein
Dörndorf nnd släiihlau.

b) Bezirk 2 _._. Bezirlsschornsteinsegermeister Mich-Julius-
barg:

l. Stadt und Dorf Juliusburg
2. Die Ortschaften: Maliers, Buckowintke, Groß Graben,

Weißensee, Grüneiche, Bartkerey, Sechskiefern, Streh-
litz, Tschertwitz, Schickerwitz, Kurzwitz, Schwundnig
Rotherinne, Neuhaus, Carls·burg, Neudorf h. J.,
Gutwohne, Iackschönau, Oppeln SJieugarten, Döberle,
Jenkwitz, .Jäntschdorf, Loischwitz, Eichgrund, Dobri-
schau, Stampeno Sibyllenort SBohren, Dammer mit
Haltestelle.

c) Bezirk 3 —- Bezirksschornsteinfegermeister Schneider-OW-
1. Von der Stadt Oels der nördliche Teil, Grenze Bres-

lauerstraße, Luisenstraße, Nachodstraße mit Einschluß
der Häuser Ring l ------15.

2. Die Ortschaften: Spahlitz, Bogschiitz, Zesse"l, Ostw-
tvine, Alt Ellguth, Pontwitz und Würtemberg

d) Bezirk 4 Bezirksschornsteinfegermeister Poszwinski-
Oels: Oels-Süd und Schloß Oels, Rathe, Zucklau, Briese
und Hönigern
Bezirk 5 ------ Bezirksschorusteinfegermeifter Ziche-Leuchten:
Leuchten, Schmarse, gJEeufe, Raake, Medlitz, Klein Oels,
Siißtvinkel, Pischkawe, Neuhof h. R., Netsche, Ludwigsdorf,
Kritschen, Klein Ellguth, Groß Ellguth, Kaltvorwerk, Neu
Ellguth, Cronendorf, Ober und Nieder Schmollen, Ermu-
pusch, Schwierse, Buselwitz, Wiesegrade, Neuhos b. W.,
Allerheiligen, Griittenberg Schmoltschiitz, Schützendors,
Stronn.

f) Bezirk 6 Bezirksschornsteinfegermeifter Nowatius-
Bernstadt: Stadt und Namslauer Vorstadt Bernstadt,
Wabnitz, Schönau, Ulbersdorß Reesewitz, Ober und Nieder

Groß Weigelsdorf, Klein
Peterwitz, Kuttersdorß

o)

Mühlwitz, Galbitz, Gemeinde und Bahnhof Ginunel,
Korschlitz, Klein Zöllnig

g) Bezirk 7 Bezirksschornsteinfegermcister Scharf-Bern-
stadt: Ziegelhof, Groß Mühlatschiitz, Klein Mühlatschütz,
,Zantocl), Postelwitz, Patschkey, Kunzendorf, Vogelgesang,
Nendorf, Weidenbach, Laubsky, Kraschen, Klein Walters-
dorf, Fürsten Ellguth, Wilhelminenort, Barmhe, m-
persdorf, Langenhof, Prietzen, Buchwald, Paugau, Guts-
bezirk Bernstadt, Woitsdorf, Naute, Groß Zöllnig, Sabe-
mit}, Vielguth, Neu Schmollen, Katzin-.

Der Bezirlsausschuß.
Oels, den 28. Oktober- 1924.

Veröffentlicht.
 

L. I. 58.07. O el s, den 29 Oktober 1924-.

Die Tollwut (Wuttranlheit) und ihre Bekämpfung
Die Tollwut hat sich nach »dem Kriege axllsmgählich sütber das

ganze Staatsgebiet ausgebreitet und herrscht jetzt auch in den
meisten derjenigen Bezirke in größer-er Ausbreitung in denen
sie vor dem Kriege seit vielen Jahren erloschen war. Die außer-
preußsischens Länder sind ebenfalls-, zum Teil sogar sehr stark,
verseucht.

In Preußen stellst sich« die Zohl der tosllwutverrseuchten Kreise,
Gemeinden und Gehöstc nach den halbmonatlichen Seuchennach-
weisungsen des Reichsgesundhei«tMIm:tes folgendermaßen-:
  

 

30. 6. 30. 9. i 31. 12. 31. 3. : 30. 6.
Zahl E ·

der verseuchten 1923 1924

t l

Kreise 89 l 82 86 91 92
Gemeinden . 236 s 196 i 198 203 201
(Schäfte . 258 I 221 228 262 232  

Die Zahl der svon tollwiuttranten Hunden gebissen-en- Men-
schen nimmt ständig an, so« daß »die Institutes für Wutschiustz-
unpfung überlastet sind. Alle-in in Groß Berlin wurden im
gegenwärtigen Seuchengange — seit Masi 1923 —-— von ein-
wandfrei als tollswutkvasnk naschgewsiesenen Hunden übe-r- 100
Personen gebissen, und 2 Personen sind an Tollwut gestorben
Jm Institut für Jnfektionslrankheiten in Berlin mußten im
Jahre 1923 = 750 Personen, im ersten Halbjashr 1924 =
552 Personen der Sichutzimpfungi unter zogen werden-. Vom  

Hygienischen Institut- der Universität Breslau wer-den für das
Jahr 1923 —- 565·, für. das erste Hsalsbjahr 1924 ::: 360 schwitz-
geimpfte Personen gemeldet-. Die Zahl der Todesfälle an Toll-
wut betrug fsiisr das ganz-e Staats-gebiet im Jahre 1923 = 13
Person-en _

Die vorstehenden Zahlen reden eine ernste Sprach-e und-
gebens mir erneut Veranlassung auf die große Gefahr-, die mit
dieser Ausbreitung der Tollwut für Mensch und Tier sverlbunden
ist-, hinzuweisen

Nach den bereit-s in der Vorkrsiiegszeit gzemaschpten Erfahrun-
gen-, die im jetzigen Senchengange üibserasll bestätigt werden-, gibt
es kein anderes Mittel, der Seuche Herr zu. werden, als die im-
Viehseuchengesetzs und dessen- Ausifsükhrungisbe«sti«m-m:ungen ange-
ordneten Besksäsmspfungsmethoden Die Bestimmunger reichen
vollständig aus-, wenn sie nur restlos sowie mit der erforder-
lichen Umsicht durchgeführt werden. «an einer Reihe der im
Lsorjahre stark verseuchten Bezirke hat- die Seuche infolge- der
zielbewußten Bekämpfung bereits- einen erfreulichen Rückgang
erfahren Leider hat sie dafür in anderen bisher wenig oder
gar nicht betroffenen.» Gebieten erhebliche Fortschritte gemacht

Eine durchgreifende Seuchiensbetämpfungk ist- jedoich ohne Ver-
ständnis nnd volle Mitarbeit der Bevölkerung nicht möglich-.
Es hat ein jeder nach Kräften der Entstehung- und Verbreitung
der Seuche zu steuern

Zu dem Zweck-e muß sich jeder mit dem Wesens den wichtig-
sten Erscheinungen und der Verhütung der Tollwut bekannt zu
machen suchen, damit er ersorderliichkenfalls sofort die richtigen
Maßnahmen ergreifen kann-.

Die Tollwut ist seine schnell verlaufen-de, ansteckende Krank-
heit, welche auf alle warni""b·liitigens Tiere und »den Menschen
übertragen werden Bann. Sie kommt am häusfigtsten bei den
Hunden vor und verbreitet sich vorzugsweise durch den Biß der
mit der Tollwut behafteten Hunde-.

Der Ansteckungsstoff der Tollwut ist nicht- sbetaknnh jedoch
ist durch Jmpfviersuche festgestellt worden-, daß- er im: Gehirn
und Rücken-mark, in den Nerven, den Sspeischeldriisen sowie dem
Speichel und Geifer der kranken Tiere enthalten ists und nur
durch direkt-e Einimpfung dieser Teile übertragen werden kann.
Auf gesunde Haut oder Schleimhaut gebracht-, bleibst er unwirk-
sam; dagegen können kleinste Schrunden und Hautabschüirfaingen
die Aufnahme des Giftes in den Körper vermitteln-.

Wenn auch die Erscheinungen der Tollwut- ihrem Wesen
nach bei allen Tieren gileichi sind, so verleihen dacht Individuali-
tät usnsd das Temperament der Tiere dem- Krasnkh-eitsbilde eine
besondere Gestaltung-.

Man unterscheidet die rasende Wut und die stille Wut.
Erst-etc zeichnet sisch asus durch- hestti·gesss, aufgeregt-es und wü-

tendes Benehmen, durch große Reizbarkeit nnd Neigung zum
Beißen, letztere durch- ein ruhigses Verhalten, große Schwäche,
Ftkunpisheich Lähmung einzelner- Ksörperteile und geringe Weiß-
nur.

Die Erscheinungen der Tollwut kommen nicht- unmittelbar
nach der Aufnahme des Krankheits-stoffe.s, sondern erst gewisse
Zeit nachher, bei Hunden erst nach 3-——8 Wochen zum- Ausbruchs.
Die ausgebildete Wutkrasnkheist führt ibei sämtlichen Hasusstieren
in einigen Tagen ausnahmslos zum Tode.

Der Beginn der Krankheit kennzeichnet sichs bei-m Hunde
durch Aenderung in: Dem gewohnten Verhalten-. Er wird mür-
risch, schreckhasfh reizbasr und widerspenstig-; er wechselt oft seine
Lagerstätte, verkriecht sichs oder springt auch plötzlicle auf. Währ-
rensd der Asppetist vermindert ist und die Aufnahme svon Nah-
rungsmitteln wohl ganz verschmäht wird-, zeigt sichs gewöhnlich
eine Neigung-, unverdauliche Gegenstände (Holz., Leder» Stroh,
Steine, Metallstüicle us-w.) zu benagen und herunterzuschplucken
Auch plätschern die wuttkranben Hunde zuweilen miit der Zunge
im kalten Wasser.

Die Ansicht, daß die mit Tollwut- behasteten Hunde eine
Scheu vor dem Wasser hätten-, ist unrichtig.

Die Neigung- zu beißen isst zunächst a.m meisten gegen andere
Hunde und Katzen gerichtet. Nicht-r selten werden aber auch- grö-
ßer-e Haustiere und Menschen schon in der ersten Zeit der
Krankheit von wutskranken Hunden angegriffen-.

Es hat sich heraus-gestellt, idasß der Biß ein«-es Hundes bereits
bis zu 4 Tagen vor Ausbsrusch der ersten verdächtig-en Erschei-
nungen infizieren kann.
Jm weiteren Verlauf der Krankheit streben- die Hunde, sich

aus ihrem etwaigen Gewahrsasm zu befreien oder von der Kette
loszumachen Sie lau en ohne eine erkennbare Veranlassung
fort und entweichen nis it selten in entfernte Gegenden«-, zuweilen



kehren sie aber auch noch an demselben oder am folgenden Tage

wieder zurück. Sie verkriechen sich dann an abgelegenen Orten,

um nach kurzer Zeit der Ruhe von neuem zu entlaufen-.

Gegen die ihnen bekannten Personen benehmen fich Die tout-

kranken Hunde oft freut-idlich·, während sie fremde Personen und
Tiere anfallen.

Sie beißen gewöhnlich andere Tier-e und Menschen- nur ein
oder einige Mal-e, worauf sie weiter laufen-. Zuweilen Ist aber
die Beißwut so groß, daß der Hund auf aslles;, was» Ihm .m den
Weg kommt, lsossfährt und selbst in lebliose Gegenstand-e sich unt
den Zähnen ein-e- Zeitlang festbeißt. Die meisten- wntkranken
Hunde sind schwer abzuwehren, weil sie sich gegen die gewohn-
lichen Abweh-rmit-tel unempfindlich zeigen-.

Die Stimme ändert sich zu einem Mitteldisnsg zwischen
Heulen und Bellen-.

Es tritt Schwäche und Lähmung des Unterkiefers und des
Hinterteils sowie allmählich zunehmende Asbmageruug des Kor-
pers ein. Aus dem offen steh-enden Maule fließt zaher Sschleiur

Die Hunde ziehen sich nach dunklen Ort-en zurück oder ver-
kriechen sich in ihren Behältern Die Lähmung dies Ftdrpers
nimmt zu, und es erfolgt der Tod nach einer mittleren Krank-
heistsdauer von 5———7 Tagen. «

Bei der ,,rasenden Wut« der Hunde treten unter Den vor--
stehenden Erscheinung-en- besionders herroor: Die große Unruhe,
dieNeigung zum öfteren Entlaufen die groß-e Beißsucht«, dass
häufig eigentümliche Bellen und die kürzere Dauer der Krank-
eit.

h Als wichtigste Symptome der „füllen Wut« find bei Hunden
bemerkenswert: die Lähmung (Herabhängen) des Unterkiefers,
Schwäche und Lähmung des Hint.erteils, ein mehr ruhiges Ver-
halten, geringe- Beißsuchst und das Verkriechen an dunklen- Ort-en.

Die Uebertragung der Wutkraukheit auf den Menschen ge-
schieht nur durch Aufnahme des Giftstoffes, der sich besonders
im Speichel befindet und die Nervenbahsnen entlang geht. Aber
bei weitem nicht alle von tollen Hunden gebissenen Menschen
w est-den krank.

Jst jemand von einem wustverdächtisgeni Hunde gebissen-; so
suche man das Gift baldmöglichst zu entfernen oder unschädlich
zu machen. Zu diesem Behufe lasse man die Wunde tsüichtig
ausbluten und befördere die Blutung durch Streichen des Glie-
des nach der Wunde zu. Auch durch- fofortiges Aus-sangen der
Bißwunde mit dem Munde (heile Lippen und Zu"nsge!) kann
man das Eindringzens des Krsankheitslstoffes in den Körper zu
verhüten suchen. Auch empfiehlt sichs ein gründliches Aus-
waschen der Wunde mit Karbolwasser, mitl Sublima.tlssösung,
reinem Sspiritus oder, was besonders zu empfehlen ist-, mit dem
Saft-e ein-er Zitsrone usw. Ausbsrennen mit dem Glüheisen, um
den Ansteckunsgsstoff unschädlich zu machen

Vor allen Dingen aber versäume man nie, sofort ärzstliche
Hilfe nachzusuchen.

Die Ortspolizeibehörden erfuchc ich ferner um genaue Be-
achtung und Durchführung des Folgenden:

Die im § 114 Abf. 1 Q5. A. Q5. 65. vorgeschriebene Festlesgunsgs
(Anksettung oder Einsperrung) der Hunde hat nach Maßgabe des
Abs. 3 überall Dorf, wo das nach- den örtlichen Verhältnissen
irgend-wie möglich ist, derart zu erfolgen, daß die festgelegten
Hund-e mit h«erumftr·eifen-den Hunden nicht in Berührung kom-
men können. Die Hunde sind besonders- n-a-chts- im Hause oder
in geschlossenen Höfen zu halfen. Die Erfahrung hat gelehrt-,
daß tollwutkranke Hunde angekettete Hunde besonders gern an-
fallen), so daß von einem tollwntkransken Hunde in einer Nacht
oft die Kettenhunde ganzer Dorfreihen angesteckt wer-den«

Der Durchführung der Bestimmung in § 114 Abs. 6 a-. a. O.
ist besondere Aufmerksamkeit zu wiidmen

Die restlose Festleguug aller Hunde im Sperrbezirk ist un-
bedingte Vovausfetzunsg für die Unterdrückung der Seuche. Die
Beachtung der Sperrvorschriften wird am schnellsten durch rück-
fichcthslosses Vorgehen gegen die frei umher-laufenden Hunde er-
rei st. -

Von der im § 114 Abs. 8 a. an O. vorgesehenen Tötunig der
verbotswidrig frei umherlaufen-den« Hunde ist daher regelmäßig
Gebrauch zu machen. Die frei umherlaufenden Hunde sind ab-
zuschießen.

In größeren Stäsdteni, in denen das Abschießen der Hunde
wegen Gefährdung von Menschenleben auf Schwierigkeiten
stößt, sind Faugsbeamxte anzustellen Die Kosten des Hunde-
fasnges können ganz oder teilweise durchs Auslsösesgebühren gedeckt
werden-. Ich weis-e aber darauf hin, daß die Fanggebühr keine  
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Strafgsebiishr darstellt Gegen Hunsdeibesitzen die verbotswidrig
ihre Hunde frei umherlaufen lassen, ist nötigenfalls- außerdem
das Stsrafis-erfahren einzuleiten

Oels, den 7. November 1924.
Fleischbeschaubczirk Hundsfeld.

Mit Wirkung vom 16. D. Mts. wird der Befchanbezirk
Hundsfeld unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs wie
folgt neu eingeteilt:
u) Fleischbcschau in Stadt und Gut Hundsfeld:

Tierarzt S eh ü l e r-Hundsfeld.
Stfäudiger Vertreter Tierarzt .K»leiiieidaiii-Huiids-

eld. «
b) Trichinenschau in Stadt und Gut Hundsfeld:

Trichiueuschauer Alfred Koy und Paul Maiwald,
Vertretung erfolgt gegenseitig

Ferner übt vom gleichen Zeitpunkt die Ergänzungsbeschau
aus
a) Tierarzt Schiiler-Hundsfeld

in Schleibitz, Dörndorf, Pühlau, Peterwitz, Kunersdorß
Süßwinkel, Klein Oels, Peuke nnd Langewiese.

b) Tierarzt Kleiueidam-.«;f:undsseld
in Görlitz, Wildschiit3, Luifeuthal, Groß Weigelsdorf,
Klein slieigelsdorß Mirkaih Stein, Sibyllenort und
Doimitschiue.

Die Vertretung erfolgt gegenseitig

B r e slau, den 18. Oktober 1924.
Hufschmiedepriifung

Am 8. Dezember 1924 soll eine Hufschmiedeprüfung in
Breslan abgehalten werden.

Den Meldungen sind als Unterlagen beizufügen:
1. ein Zeugnis darüber, daß der Prüfling die vorgeschrie-

bene Lehrzeit in einer Schmiede, in der auch Hufbefchlag
betrieben wird, ordnungsmäßig zurückgelegt und das Ge-
sellenzeuguis erworben hat,

2. ein Nachweis darüber, daß er mindestens 3 Jahre als
Geselle im Hufbefchlag tätig gewesen ist,

3. eine Bescheinigung des Leiters einer zugelasseuen Lehr-
schmiede darüber, daß der Prüfling an dem vorgeschrie-
benen Ausbildungsknrsus in der Lehrschmiede teilgenom-
men hat,

st. eine lszeburtsurkunde und
5. ein polizeiliches Führungszeugnis
Für eine liebergangszeit können auch Schmiedegesellen,

welche die Vorschriften unter Ziffer 3 nicht erfüllen, ausnahms-
weise zur Prüfung zugelassen werben.

Die Meldungen der Prüflinge sind spätestens 4 Wochen vor
Beginn der Prüfung an die («s)’eschäftsstelle des Prüfungsaus-
schusses für Husschmiede in Breslau, Regierungsgebäude am
Lefsingplatz, Zimmer 18, einzureichen Prüflinge, die an einem
Sklitsbildnngsktirsris in einer Lehrschmiede teilgenommen haben,
müssen ihre Meldungen durch die Hand des Leiters des theore-
tischen Unterrichts der betreffenden Lehrschmiede vorlegen

Jedem sich Meldenden wird mitgeteilt werden, ob er zur
Lsirüfuug zugelassen ist oder nicht, und gegebenenfalls aus wel-
chen Gründen die Zulassung versagt worden isi. Tag und
Stunde der Prüfung werden in den Zulassuugsbefcheiden be-
sonders angegeben werden. Ebenso wird darin mitgeteilt wer-
Den, an welche Stelle die Prüfungsgebühr in Höhe von 25
Goldmark zu zahlen ist.

Der Vorsitzeude des Prüfungsausschuffes für Hufschmiede.
Dr. Rust,

l}. I. 5858.

 

O·berregieruugs- und Veteriuärrat.
L. 1. 5839. O e l s, den 28. Oktober 1924.

Die Ortspolizeibehörden wollen evtl. Interessenten ihres
Bezirks hierauf aufmerksam machen.

Berpfleguug von Sammeltransportgefangenen.
Vf. d. M. d. J. vom 11. 10. 1924 — IIa. Ic 103.

Um den Klagen der Strafgefaugenen über unzureichende
Verpfleguug während des Sammeltransports zu begegnen, ist
ihnen in Zukunft wieder die in Ziffer 12 der Vorschriften
über die Gefangenensammeltrausporte auf Eisenbahnen vom
8. 12. 1906 (MBl. i. Q5. 1,907 S. 53) vorgeschriebene Ver-
pfleguug in voller Höhe zu verabfolgen.

Wegen der für Zivilbegleiter einzusetzenden Begleitgebühren
bemerke ich, daß diese in der Regel nicht höher fein dürfen,
als der Stundenlohn für ungelernte Arbeiter des in Frage
kommenden Lohngebiets.
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Oels, den 27. Oktober 1924.

Ich habe die Wahlen der nachstehend bezeichneten Gemeindevorstandsmitglieder bestätigt:

 

 

ß.‘ » « Zum o, «- - .- 3U....Amen de Geineindenorsteher: „u chofien. Hilfsschossem

Buselwitz Stellenbesitzer Stellenbesitzer Stellenbesitzer
Otto Knnze Hertnann Schölzel, Ernst Wabmtz

Stellenbesitzer
Alfred - Lan er,

Mirtau Restgutsbesitzer Vanergutsbesitzer Landwirt
Friedrich LUlarks

Neuhof b. W. Gasthausbesitzer
Robert Hoffmann

Klein Waltersdorf Stett enbesilzer
Neinhold Girke  

Friedrich Schubert, Konrad Schilling
Stellenbesitzer
Karl Blase

Stellenbesitzer
Artur Schubert,
Stellenbesitzer
Josef Birke,

Stellenbesitzer
Bernhard Fuhrmann,
Stellenbesitzer
August Hartmann

Stellenbesitzer
Paul Niedel

Stellenbefitzer
Adolf Dittrich 

Der Vorsitzeude des Kreisausschusses.

L. III. 957. Oels, den 4. November 1924.
Betrisft Zahnheilvcrfahrew

Der Vorstand der Landesversicherungsanstalt Schlesien in
Vreslau hat beschlossen, vom 1. November d. Js. ab das Zahn-
heilversahren nach Maßgabe der nachstehend abgedruckten Be-
dingungen wieder aufzunehmen

Von trankenversicherungspflichtigen Personen sind die Heil-
verfahrenanträge bei ihren Kassen nnd von Versicherten, die
aber nicht gegen Krankheit versichert sind, bei der Ortsbehörde
oder dem Versicherungsamt zu stellen. Dabei wird gleichzeitig
darauf aufmerksam gemacht, daß die Gewährung eines Zu-
schusses zu einem künstlichen Gebiß nicht mehr wie früher von
der Beibringuug eines ärztlichen Gntachtens über den Gesamt-
zustand des Versicherten abhängig gemacht wird.

Die Anträge für Zahnheilverfahren können hier angefordert
werden.
Bedingungen der Landes-versicherungsanstalt Schkesien für die

Bewilligung des Kostenznschnsses für künstliche Gebisse.
fl. Die Gewährung eines Zuschusses für künstliche Gebisse

kommt nur in Frage bei Versicherten oder Witwen von
Versicherten, die das 55. Lebensjahr noch
nichtvollendethaben. .
Die Notwendigkeit der Bewilligung eines Zuschusses der
Laiidesversicherungsanstalt sür künstliche Zähne ist nach
§§ 1269 nnd 1305 der Reichsversichernngsordming als be-
gründet anzusehen, wen u w eniger als zwei
K a up a a r e (V a cl· e n z a h n p a a r e) vorhanden sind;
hierbei werd-en die Weisheitszähne nicht mitgerechnet
Fehlende Schneidezähne müssen bei der Anfertigung des
Zahnersatzes mit ersetzt, desgleichen nicht mehr erhaltnugs-

Fo

fähige Zähne und Wurzeln entfernt und erhaltnngssähige
ś Zähne gefüllt werden.
3. Der Versicherte muß mindestens die Wartezeit für

die Invalidenrenspte erfüllt nnd die An-
wartschath aufrecht erhalten haben. Für
Witwen gilt § 1252 der Reichsversicherungsordnung

4. Freiwillig Versicherte niüssenueben den Voraussetzungen
zu Ziffer Z noch nachweisen, daß sie vom 1. 1. .1.923 ab
mindestens die doppelte Anzahl der für die
Erhaltung der Anwartschaft erforderlichen Beitragsmarten
in Lohntlasse II verwendet oder mindestens 500
V e i t r ä g e geleistet haben.

o. Au der Beschaffung von künstlichen Ge-
bisseu beteiligt sich die« Landesversiche-
rnngsaustalt nur,’wenn die übrigen Kosten
von den Versicherten, der Krankenkasse  

oder gegebenenfalls von dritter Seite —-
Vezirksfürsorgeverband usw. —- aufge-
bracht werden.

6. Es werden getragen:
bei Krankenkassenniitgliedern ein
Drittel,

bei Nichtkrankenkassenmitgliedern die
Hälfte

der Kosten unter Zugrundelegung der von Krankenkassen,
Landesversicherungsanstalt, Zahnärzte- und Zahntechniker-
vertretnng gemeinsam festgesetzten Gebührensätze.

7. Es ist dem Zahnarzt oder Zahntechniker nicht gestattet,
für die Anfertigung des künstlichen Gebisses außer den
festgesetzten Gebührensätzen von dem Kranken Sonder-
zahlnngen zu verlangen, es sei denn, daß von diesem aus-

· drücklich ein anderes Füll- oder Ersatzmaterial oder weiter-
gehend-e Leistung als die im Heilverfahren festgesetzte ver-

s-««"««langt wird. In diesem Falle hat der Erkrankte eine Er-
' llärung zu miterschreiben, daß dies, soweit die im Heil-

verfahren bewilligte Leistung überschritten wird, aus
eigenen Wunsch nnd eigene Kosten des Versicherten statt-
finden soll.
Der Zahnarzt oder Zahntechniker darf eine solche über

den Heilplan hinausgehende Behandlung oder Verrichtung
nicht anregsen und hat sich jeder dahingehenden Einwirkung
aus den Patienten zu enthalten.

Unterlassung der Anträge.

(Sa wird dringend ersucht, Anträge, welche diesen Voraus-
setzungen nicht entsprechen, nicht einzureichen. Hierdurch
können viele von vornherein aussichtslose Anträge und den
Kranken manche Enttäuschnng erspart werden.

Eigenmächtiger Beginn des Heilverfahrens.
Die Entscheidung über den Kostenzuschuß steht allein der

Landesversicherungsaustalt zu.
Sie gewährt den Kostenzuschuß grundsätzlich nur dann,

wenn sie das Zahnheilversahren selbst eingeleitet hat.
In allen Fällen muß daher der Kranke, der einen Antrag

gestellt hat, die Entscheidung durch die Landesversicherungs-
anstatt abwarten.

Der Vorsitzendc des Versicherungsamts.

Oels, den 28. Oktober 1924.

. Zulassung von Krastfahrzeugen.
Nach § (5, Absatz 3 der Verordnung über den Kraftfahrzeug-

verkehr vom 15. März 1923 hat der Eigentümer eines Fahr-
zeuges, in Fällen, in denen bei einem zum Verkehr zugelassenen

L. I. 5944.
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Fahrzeuge Aenderungen eintreten, die eine Berichtigung der
Lifte und der Zulasfnngsbescheinigung erforderlich machen,
unter Vorlegung der Zulassungsbescheinigung die Berichtigung
innerhalb zwei Wochen bei der zuständigen, höheren Verwal-
tnngsbehörde, d. i. dem Regiermigspräsidenten, zu beantragen
Es muß dies zur Vereinfachnng des Verfahrens bei der ört-
lichen Polizeiverwaltung erfolgen, die die Meldung sofort wei-
terreichen muß Da zahlreiche Verstöße gegen jene Bestim-
mung beobachtet worden find, ersuche ich, die Besitzer von
Kraftfahrzeugen auf die Beachtung der Bestimmung hinzu-
kocstfisen und bei Zuwiderhandlungen die Bestrafung zu veran-
a en

L. I. 5895. Del’s, den 24. Oktober 1924.
Ableitung vonFischgewässern.

Es wird darauf hingewiesen, daß gemäß § 103 des
Fischereigesetzes vom 11 Mai 1916 in Verbindung mit § 31
der Fischereiordnung des Herrn Ministers für Landwirtschaft,
Domänen und Forften der zur Ableitung eines Fischgewässers
Berechtigte verpflichtet ist, dem Fischereiberechtigten den Be-
ginn und die Dauer einer Ableitung mindestens drei Tage vor-
her anzuzeigen. In Notfällen (z. B. Hochwasser, Eisgang,
Ansbefserungen des Triebwerkes) kann die örtliche Fischerei-
behörde die Ableitung schon vor Ablan der drei Tage ge-
statten. Geschlossene Gewäfser (vergl § 2 des Fischereigesetzes)
—- ausgenommen die künstlichen Fifchteiche -—— dürfen in der
Zeit vom T.l April bis 15. Mai offene Gewäffer während der
Schonzeiten nur mit Genehmigung des Regierungspräfideutcn
abgeleitet werden.

Unter Ableitung der Fischgewäsfer ist auch ein Wasser-
abfchlag durch Ziehen der Triebwerkschlensen zn verstehen,

Der Landrat.

 

wenn er eine erhebliche Senkung des Wasserspiegels zur Folge
hat, durch die ein Abwandern der Fische oder eine wesentliche
Beeinträchtigung ihrer Lebensbedingungen verursacht wird

Verstöße sind gemäß § L33 der Fischereiordnung des Herrn
Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom
29. März 1917, 16. März 1918 zur Bestrafung zu bringen.

L. I. Oels, den 8. November 1924.
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Unter dem Rindviehbeftande des Freistellenbesitzers Richard
Jendretzki-Dorf Juliusbnrg ist die Manl- und Klauen-
feuche ausgebrochen.

Zum Schutze gegen die Weiterverbreitung der Seuche wird
auf Grund der §§ 18 11. des Viehsenchengesetzes vom 26.6.
1909 (RGBl. S. 519) mit Ermächtigung des Herrn Ministers
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten bis anf weiteres
folgendes angeordnet:

Die Gemeinde Dorf Juliusburg bildet einen Sperrbezirc
Füridiesen Sperrbezirk gelten die mit Verfügung vom 30. Ja-
nnar 1924 (s"ireisblatt Seite 23/24) erlassenen Anordnungen

L. I. 5704. O e l s, den 12. November 1924.
Nachdem die Maul- und Klauenfeuche unter dem Rind-

viehbeftande des Gutes Neudorf b. J-. erloschen und die Des-
infektion ausgeführt ist, sind die über das Gut verhängten
Sperrmaßregeln aufgehoben worden.

Oels, den 4. November 1924.
Die Maul- nnd Klauenseuche unter dem Rindviehbeftande

des zum Gut Lassen gehörigen Vorwerks in Rosenthal, Kreis
Brieg, ist erloschen.

Dr. Unckell.

 

—‚.l . m...

Bekanntmachungen
Ein Plan über die Herstellung einer unterirdischen Tele-

graphenlinie in Bernstadt (Promenaden- nnd Namslauerstraße
und Kunstftraße nach Namslau) liegt vom 1.(). November ab
vier Wochen beim Poftamt in Bernftadt (Schles. ) aus
Br eslau 3, den 8 November 1924. Telegraphenbauamt2

Gö rlitz, den 28. Oktober 1924.
Unter dem Schweinebeftande des Stellenbefitzers Paul

Heiß in Görlitz ist tierärztlich Rotlausseuche festgestellt wor-
n.
Sperrmaßregeln sind angeordnet.

Der Amtsvorsteher.  

anderer Behörden«
N i e d e r Müh I w i tz, den 29. Oktober 1924.

Bekanntmachnng.
Auf dem sDominialacker Ober- und Nieder JJiüihlwitz sind zur

Vertilgung von Raubwilld Giftbrockens ausgelegt-
Vor Aufnahme von Fallwislsd wir-d gewarnt

Der Amtsvorsteher.
R e i g: b e r

Spa hlL 13, Dem 22. Oktober 1924.
Bekanntmachung

Unter den Sch:weinessbestän«dens des .K««essseslssch»miedes Robert
si o d), Nensorge 9, ist tierärztislsichi Rotilasnf festgestellt worden«

Gsehöftispserre ist angeordnet.

 

 

P a e tz o I D t. .,., Der- Amtsvorsteher.
——-——————-— « U r b as n.
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